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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Behörde hat die Aufhebung der Regulierung in einem bestimmten Gebiet an die Bedingung geknüpft, dass

weiterhin eCzienter Wettbewerb besteht (wofür die Behörde das Vorhandensein von mindestens drei großen,

wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Betreibern als ausreichend angesehen hat). Derart bildet die erwähnte

auFösende Bedingung mit der Einschränkung der Regulierung eine notwendige Einheit; die auFösende Bedingung

allein enthält nämlich keine ohne den anderen Bescheidteil vollziehbare Norm; eine vom übrigen Spruchpunkt

abgesonderte Entscheidung über die auFösende Bedingung ist sohin nicht möglich (vgl die bei Walter/Thienel, Die

österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze I2, unter E 318 G zu § 59 AVG zitierte Judikatur). Diese Annahme der

Untrennbarkeit des Bescheidinhalts steht im Einklang damit, dass die Auferlegung speziHscher VerpFichtungen nach §

37 Abs 2 TKG 2003 zwingend mit der Feststellung des Nichtbestehens von eGektivem Wettbewerb verknüpft ist. Die

Feststellung allein, dass ein Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügt, kann ohne die Auferlegung

geeigneter VerpFichtungen nicht als mit § 37 Abs 2 TKG vereinbar angesehen werden (vgl das hg Erkenntnis vom 28.

Februar 2007, Zl 2004/03/0210).Die Behörde hat die Aufhebung der Regulierung in einem bestimmten Gebiet an die
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Bedingung geknüpft, dass weiterhin eCzienter Wettbewerb besteht (wofür die Behörde das Vorhandensein von

mindestens drei großen, wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Betreibern als ausreichend angesehen hat). Derart

bildet die erwähnte auFösende Bedingung mit der Einschränkung der Regulierung eine notwendige Einheit; die

auFösende Bedingung allein enthält nämlich keine ohne den anderen Bescheidteil vollziehbare Norm; eine vom

übrigen Spruchpunkt abgesonderte Entscheidung über die auFösende Bedingung ist sohin nicht möglich vergleiche die

bei Walter/Thienel, Die österreichischen Verwaltungsverfahrensgesetze I2, unter E 318 G zu Paragraph 59, AVG zitierte

Judikatur). Diese Annahme der Untrennbarkeit des Bescheidinhalts steht im Einklang damit, dass die Auferlegung

speziHscher VerpFichtungen nach Paragraph 37, Absatz 2, TKG 2003 zwingend mit der Feststellung des Nichtbestehens

von eGektivem Wettbewerb verknüpft ist. Die Feststellung allein, dass ein Unternehmen über beträchtliche

Marktmacht verfügt, kann ohne die Auferlegung geeigneter VerpFichtungen nicht als mit Paragraph 37, Absatz 2, TKG

vereinbar angesehen werden vergleiche das hg Erkenntnis vom 28. Februar 2007, Zl 2004/03/0210).

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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